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Betrifft 
 

Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing, Anpassung 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

 

28.08.2014 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
10.09.2014 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
10.09.2014 Rat Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Der Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing 

(MM) wird modifiziert und der Zuschuss für das Jahr 2015 in Höhe von 2.592.489 € neu fest-
gesetzt. 

 
2. Der Zuschuss an den Münsterland e.V. wird ab dem Haushaltsjahr 2015 nicht mehr von MM, 

sondern vom allgemeinen Haushalt der Stadt Münster (Amt für Stadtentwicklung, Stadtpla-
nung, Verkehrsplanung) gezahlt. 

 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagte Zuschuss an MM in Höhe von 2.592.489 € in der 
Produktgruppe „1502 Stadtmarketing“ ergibt sich wie folgt:  
 
  Alt  Zuschuss Münsterland e. V.  Tarifsteig  Neu 
Kj. 2015 2.788.200 € - 221.500 € + 25.789 € 2.592.489 € 
 
 
Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 25.05.2011 mit der Vorlage Nr. V/0313/2011/2 
dem Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Münster Marketing mit einer 
Laufzeit bis zum 31.12.2015 zugestimmt. Mit Beschluss des Rates vom 11.12.2013,  Vorlage Nr. 
V/0708/2013 „Finanzangelegenheiten Münster Marketing“ erfolgte eine Modifikation des Manage-
mentkontraktes dahingehend, dass eine Berücksichtigung der Tarifsteigerungen 2012/2013 in Hö-
he von 85 T€ für die Restlaufzeit des Kontraktes erfolgte. Des Weiteren wurde vereinbart, dass 
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Tarifsteigerungen, die über 2 % hinaus gehen, der städtische Haushalt zu tragen hat. Auf dieser 
Grundlage ergab sich für 2015 ein Zuschuss in Höhe von  2.788.200 €. 
 
Ab dem 01.01.2015 soll die Gewährung des Zuschusses für den Münsterland e.V. durch das Amt 
für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung (Amt 61) erfolgen. Das bedeutet, dass 
der Zuschuss von Münster Marketing um den bisher für den Zuschuss an den Münsterland e.V. 
vorgesehenen Betrag in Höhe von 221.500 € gekürzt wird. Der Zuschuss an den Münsterland e. V. 
wird im Haushaltsplanentwurf 2015 im Amt 61 in der Produktgruppe 0901 veranschlagt, da hier 
auch Haushaltsmittel für regionale Kooperation vorgehalten werden. 
 
I. V. 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer 
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